
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Freunde,  
 

die Infektionszahlen sinken, 
die Impfzahlen steigen. Zahl-
reiche Bundesländer öffnen 
Kindergärten und Schulen für 
den Präsenzunterricht - nach 
Monaten der Einschränkungen.  

Geschäfte und Gaststätten können wieder Kunden 
empfangen. Unsere Lebensqualität kehrt Schritt 
für Schritt zurück. Deutschland erwacht wieder 
zum alten Leben und so auch der Kreis Waren-
dorf! 
Gleichzeitig wollen wir gemeinsam wachsam 
bleiben. Um auch über den Sommer hinaus jeder-
zeit schnell handlungsfähig zu sein, hat der Deut-
sche Bundestag in dieser Woche die "epidemische 
Lage von nationaler Tragweite" um bis zu drei 
Monate verlängern. Ich habe viele kritische Zu-
schriften zu dieser Entscheidung bekommen - 
hinter der ich voll und ganz stehe. Denn Fakt ist, 
dass die Pandemie trotz der guten Entwicklung 
nicht verschwunden ist. Und obwohl die Impf-
kampagne in den vergangenen Wochen enorm 
Fahrt aufgenommen hat, sind wir noch weit ent-
fernt von einer Herdenimmunität. Und ich möch-
te an dieser Stelle noch einmal darauf hinweisen, 
dass dieser Beschluss nicht gleichbedeutend mit 
weiteren Einschränkungen ist - der Beschluss ist 
in erster Linie Grundlage dafür, dass die Exekuti-
ven bei Bedarf Regelungen treffen können. Rege-
lungen mit der wir Leben retten und Gesundheit 
schützen können!  
Und noch ein anderes Thema hat mich in dieser 
Woche stark beschäftigt. An sich hatte der Deut-
sche Bundestag in 2./3. Lesung über das von 
Bundesumweltministerin Svenja Schulze einge-
brachte Bundesnaturschutzgesetz abstimmen 
wollen. Ich bin erleichtert, dass wir die Abstim-
mung in letzter Minute vertagen konnten, denn 
sonst hätte ich gegen das Gesetz und damit gegen 
die Fraktionsmehrheit stimmen müssen. In den 
schwierigen Verhandlungen der  Agrar- und 
Umweltpolitiker von Union und SPD geht es 
darum, die Kompensationsmöglichkeiten für die 
von Nutzungseinschränkungen betroffenen Flä-
chennutzer sicherzustellen und kooperative Lö-
sungen zur Verbesserung des Insektenschutzes 
der Länder auch künftig möglich zu machen. 
Ohne ein vorheriges Votum der Agrarminister-
konferenz, wäre die Zustimmung zum Gesetz der 
Unterzeichnung eines Blankoschecks gleichge-
kommen. Dazu war ich nicht bereit! 
Ihnen ein schönes Wochenende und bleiben Sie 
gesund! Ihr 

 
Reinhold Sendker MdB 
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Union setzt modernes Sicherheitspaket um 
 

Mit den zweiten und dritten Lesungen des Gesetzes zur Anpassung des Verfas-
sungsschutzrechts und des Gesetzes zur Modernisierung der Rechtsgrundlagen 
der Bundespolizei schließt der Bundestag in dieser Woche die Beratungen zu zwei 
zentralen Sicherheitsgesetzen dieser Legislaturperiode ab. Gemeinsam mit dem 
bereits im April vom Deutschen Bundestag beschlossenen IT-Sicherheitsgesetz 2.0 
bilden sie ein großes Sicherheitspaket. 
Im Bereich der Sicherheitsbehörden hat die Union in dieser Legislatur früh für 
einen außergewöhnlichen Personalaufwuchs gesorgt. Er hat inzwischen Dimensi-
onen erreicht, die man ohne Übertreibung historisch nennen kann: Im Zeitraum 
von 2016 – 2020 haben wir den Personalkörper der Bundespolizei von 39.684 auf 
49.945 Stellen, den des Bundeskriminalamtes von 5.260 auf 8.027 Stellen und den 
des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik von 611 auf 1.533 
Stellen aufgestockt. Das sind Aufwüchse von 25, 52 und 131 Prozent.  
 

Mit den Sicherheitsgesetzen fügen wir nun die zweite Säule hinzu. In weiten 
Passagen zielen alle drei Sicherheitsgesetze darauf ab, die Befugnisse und Hand-
lungsmöglichkeiten unserer Sicherheitsbehörden an das digitale Zeitalter anzu-
passen.  
Vor allem beim Verfassungsschutz geht es darum, den Bedeutungsverlust und die 
Entwertung bestehender Kompetenzen zu verhindern, zu denen es infolge der 
fortschreitenden Digitalisierung kommt. 
Terroristen und Extremisten kommunizieren heute nicht mehr über die klassische 
Sprachtelefonie, sondern verschlüsselt über Chatforen und Messenger-Dienste wie 
Facebook bzw. Whats-App. Die Aufklärung von Organisationsstrukturen oder 
möglichen Anschlagsplanungen ist aufgrund der Verschlüsselung mit herkömmli-
chen Mitteln wie der klassischen Telekommunikationsüberwachung (TKÜ) nicht 
mehr möglich, sondern bedarf einer sogenannten Quellen-TKÜ.  
Wenn der Verfassungsschutz nach bestehender Rechtslage am Ende eines auf-
wändigen Genehmigungsverfahrens bereits heute ein über ein Mobiltelefon ge-
führtes Gespräch überwachen und einen SMS-Verkehr ausleiten darf, dann lässt 
sich niemandem erklären, warum es derzeit rechtlich unmöglich ist, eine Whats-
App-Nachricht mitzulesen. Gleichwohl haben wir die entsprechende Änderung 
der Rechtslage nur nach sehr mühsamen Verhandlungen und dem phasenweise 
entschlossenen Widerstand unseres Koalitionspartners erst am Ende der Legisla-
tur erreichen können. 
 

Für unsere Polizei, und insbesondere die Bundespolizei, haben wir in dieser Le-
gislatur einiges erreichen können: Über den bereits einleitend genannten Perso-
nalzuwachs hinaus haben wir die Polizeizulage um rund 70 Prozent auf nunmehr 
228 Euro angehoben und die Einstiegsbezüge für die Polizeianwärter erhöht. Uns 
war es darüber hinaus wichtig, mit einer großen Kampagne für Polizei und Ret-
tungskräfte auf das gesellschaftliche Klima einzuwirken, in dem die Polizei ihren 
Dienst verrichtet, und wir haben auch den strafrechtlichen Schutz von Einsatz-
kräften verbessert. 
Ein für die CDU/CSU zentraler Punkt war es, die Unterbringung der Bundespoli-
zei, insbesondere an den Bahnhöfen zu verbessern. Denkt man an die teilweise 
baulich maroden Dienststellen im bahnpolizeilichen Bereich, auf denen trotz 
allem sehr engagiert Dienst versehen wird, so muss man sagen: Dieser Zustand ist 
unhaltbar und muss aufhören. 
Mit dem Sicherheitspaket der Union, das in dieser Sitzungswoche deutlich er-
kennbare Gestalt annimmt, machen wir auf einem Feld unserer Kernkompetenz 
einen großen Schritt nach vorn. Die neuen Gesetze sind auch Ausdruck unserer 
Wertschätzung der Arbeit unserer Sicherheitskräfte. Der Unionsfraktion ist be-
wusst, dass die Mitarbeiter unserer Polizei und unserer Sicherheitsbehörden jeden 
Tag für unsere persönliche Sicherheit und Freiheit arbeiten. 
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Einführung der Online-Gründung von GmbHs 
Bundestag beschließt Gesetz zur Umsetzung der Digitalisierungsrichtlinie 
 
Am heutigen Donnerstag wird das Gesetz zur Umsetzung der Digitalisierungsrichtlinie (Di-
RUG) im Deutschen Bundestag verabschiedet. Dazu erklären der digitalpolitische Sprecher 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Tankred Schipanski, und der zuständige Berichterstatter 
der Arbeitsgruppe Recht und Verbraucherschutz, Prof. Dr. Heribert Hirte: 
 
„Mit der Umsetzung der Digitalisierungsrichtlinie gehen wir einen weiteren kleinen, aber 
bedeutsamen Schritt in der Digitalisierung des Gesellschaftsrechts. Videobasierte Beurkun-
dungsverfahren leisten einen großen Beitrag zur Beschleunigung und Entbürokratisierung  

des Gründungsvorgangs und passen die GmbH-Gründung an die Unternehmensrealitäten an. Mit dem DiRUG werden auch 
weitere gesellschaftsrechtliche Vorschriften angepasst. Künftig werden Bestellungshindernisse für Mitglieder von Geschäfts-
leitungsorganen grenzüberschreitend stärker berücksichtigt. Daneben werden die Publizitätsvorschriften, insbesondere zum 
Handels- und Unternehmensregister, verschlankt. Als CDU/CSU-Bundestagsfraktion bedauern wir die Mutlosigkeit des 
SPD-geführten Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) in diesem Gesetzgebungsverfahren. 
Dadurch waren eine Erstreckung der neuen Verfahren auf andere Gesellschaftsrechtsformen und auf andere beurkundungs-
pflichtige Sachverhalte wie insbesondere die Satzungsänderung nicht möglich. Da das Ministerium sowohl den Umweg 
einer Rechtsverordnung scheute, andererseits aber das nötige Notifizierungsverfahren bei der EU-Kommission versäumte, 
können außer bei der GmbH zunächst keine Online-Gründungen durchgeführt werden. Dieser praxisferne Flickenteppich 
an Vorgaben ist einzig dem BMJV zuzurechnen.“      Foto: Tobias Koch  
 

Klimaschutz konsequent weiterentwickeln 
 

Am heutigen Donnerstag findet die erste Lesung des novellierten Klimaschutzgesetzes statt. Mit 
der Novelle des Klimaschutzgesetzes wird der eingeschlagene Weg in der Klimapolitik konsequent 
und entschieden weitergegangen. Wir heben mit der Novelle unser nationales Klimaziel auf minus 
65 Prozent im Vergleich zu 1990 an und wollen bereits 2045 klimaneutral sein. Mit dem Maßnah-
menprogramm aus dem Klima-Paket 2019 und dem Konjunkturprogramm haben wir bereits in 
allen Bereichen Anreize auf den Weg gebracht, um unsere Klimaziele zu erreichen. Damit werden 
insgesamt 80 Milliarden Euro in Klimaschutzmaßnahmen investiert. Diesen Weg setzen wir kon-
sequent fort. Das ist ein klares Signal an die jüngeren Generationen, dass wir unsere Verantwor-
tung in der Klimapolitik wahrnehmen. Wir lassen die nachfolgenden Generationen beim Klima-
schutz nicht allein. Genauso wichtig ist es, die Akzeptanz der Menschen in der Gegenwart nicht 
zu verlieren. Wir setzen dabei auf eine neue Balance von Ökologie und Ökonomie. 
 

Die unionsgeführte Bundesregierung hat ihr selbst gestecktes Ziel, die Treibhausgasemissionen bis 
2020 um 40 Prozent gegenüber 1990 zu reduzieren, mit rund 41 Prozent übertroffen. Das bestätigen 
die im März 2021 veröffentlichten Emissionsdaten des Umweltbundesamtes. Teilweise hat dazu 
auch die Corona-Pandemie beigetragen. Ohne die Corona- Pandemie hätte Deutschland eine rund 
39-prozentige Reduktion erreicht.  
CDU und CSU haben Ende 2019 das bislang größte Klimapaket in der Geschichte unseres Landes 
auf den Weg gebracht. Bis 2023 sollen 54 Milliarden Euro in neue Technologien, Infrastruktur und 
umweltfreundliches Verhalten investiert werden. Mit dem Bundes-Klimaschutzgesetz als Rahmen, 
dem Klimaschutzprogramm 2030 (über 90 Einzelmaßnahmen) sowie der Einführung des nationa-
len Brennstoffemissionshandels in den Sektoren Verkehr und Wärme haben wir Meilensteine ge-
setzt. Insbesondere die Umsetzung des Klimaschutzprogramms 2030 hat eine Menge an legislati-
ven Verfahren ausgelöst, von denen die meisten bereits verabschiedet wurden. 
Zwei von der Bundesregierung beauftragte unabhängige Konsortien haben im Frühjahr 2020 fest-
gestellt, dass Deutschland sein Klimaziel für 2030 zu rund 95 Prozent erreichen wird. 
 

Um unser Land gestärkt aus der Corona-Pandemie herauszuführen, hat die unionsgeführte Bun-
desregierung das Mitte 2020 beschlossene Konjunkturpaket konsequent am Klimaschutz und der 
Förderung von Zukunftstechnologien ausgerichtet. Rund 50 Milliarden Euro des sog. Zukunftspa-
kets fließen in den nächsten Jahren in die Bereiche Klimaschutz, Energieerzeugung, nachhaltige 
Mobilität, Digitalisierung und Forschungsförderung.  
Für die internationale Klimafinanzierung stellt die Bundesregierung seit 2020 übrigens rund 4 
Milliarden Euro jährlich zur Verfügung, davon stammen rund 80 Prozent aus dem Etat des Bun-
desministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. 
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